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Von Dr. Herbert Clnuß 

Aufgabe der folgenden Ausfi.i.hrw1gen soll sein, Urspnmg, 
Fmlktion und Wandel der im Erzgebirge als Erbbereiten 

bezeiclmeten Rechtshandlw1g, der feierlichen Form einer 

Grubenvermessw1g, von ihren urkundlich bezeugten An­

fängen im 14. Jahrhundert bis zu ihrem Erlöschen im Jahre 

1750 zu w1tersuchen. Die bisherigen Darstellw1gen dieses 

bergmännischen Rechtsbrauches beruhen auf der Spätform 

des 17. oder 18. Jahrhunderts, olme daß sie diesen Brauch 

als sich wandelnde Lebensäußerung bergmännischen Lebens 

im Flusse geschichtlichen Geschehens betrachtet hätten1. Sie 

erblicken im Erbbereiten ein eimnaliges, feststehendes 

Brauchtum, das im Bedarfsfalle auch zeitlich zurückproji­

ziert w1d ohne besondere Beachtung w1d Erklärw1g elilge­

tretener Strukturveränderungen auf andere Bergbaube­

triebe übertragen werden kann. Damit verbauen derartige 

Darstellungen bergmämlischen Brauchtums den Weg zur 

Erhellung der tatsächlichen Lebenszusammenhänge2• 

Vollständige und anschauliche Schilderw1gen vom Erb­

bereiten besitzen wir erst aus dem 17. und 18. Jahrl1lmdert. 

Die Protokolle über diese feierlichen Rechtsakte durch die 

Stadt- und Bergschreiber Freibergs, zeitgenössische Be­

richte und besondere für diesen Zweck verfaßte Erbberei­

tungsarien liefern für diese Zeit ein reiches, dokumen­

tarisch wertvolles Material. Es soll für uns Ausgangspwlkt 

seli1, und die zeitgenössischen Schilderw1gen des letzten 

Erbbereitem in Freiberg aus dem Jahre 1750 mögen uns 

eine Anschauung von dieser "bergmännischen Festivität" 
vernlitteln3 . 

Fünf Fundgruben im Freiherger Revier samt den dazuge­

hörigen unteren tmd oberen ersten und zweiten Maaßen 

hatten sich als erbwürdig erwiesen, da die eli1e auf einen 

Kux 4, die andere 8, die dritte 13, die vierte 25 tmd die 

fünfte sogar 28 Spec. Thlr. Ausbeute gab. 

Am 8. , 9. und 11. Juni 1750 sollten die Gruben mit den 

üblichen Zerem01lien vom Rat der Stadt und vom Berg­

meister erblich vermessen und mit Lochsteinen, d. h. mit 

besonders gekennzeichneten Grenzsteinen, für alle Zeiten 
begrenzt werden. 

Der Rat der Stadt und das Bergamt hatten gemeinsam die 

nötigen Vorbereitungen getroffen. Sie hatten den V ermeß­

tennin bestimmt. Der Ratsdiener oder Gerichtsfron hatte 

während der vorangehenden sechs Wochen dreimal, und 

zwar in Abständen von 14 Tagen jeweils an Samstagen vor 

dem Rathaus, das geplante Erbbereiten ausgerufen, damit 

jedermalm seine Einwände rechtzeitig vorbringen könnte. 

Indessen hatte der Markscheider auf den Gängen, die erblich 

vermessen und verlochsteli1t (begrenzt) werden sollten, des 

Ganges Sttmde und Streichen abgezogen, zw1ächst in der 

Grube selbst, dann aber über Tage, wo er li1 entsprechenden 

Abständen Markpfähle einschlug, an deren Stelle beim Ver­

messen die Lochsteine gesetzt werden sollten. 
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So gerüstet ging man am 8. Juni 1750 ans Werk, die beiden 

Gruben Himmelsfürst tmd Gelobt Land bei Erbisdorf erb­
lich zu vermessen. Nach den bis ins einzeL1e geregelten 

"Dispositionen" des Berghauptmanns Hans Karl von Kirch­

bach wickelte sich das Geschehen des großen Tages ab. Be­

reits um 4.30 Uhr in der Frühe tmd um 5.30 Uhr bliesen 

vier Berghautboisten auf ihren Trompeten die "Boute 

seile" und gaben damit den auf dem Schloßplatz Versam­

melten das Zeichen zum Fertigmachen und Aufsitzen. 

Schloßplatz und Marschstraßen wimmelten von schaulusti­

gen Freiherger Bürgern. Pünktlich um 6 Uhr setzte sich der 

Marschzug langsam in Bewegtmg. Vorher war die Knapp­

schaftsfahne feierlich von neun berittenen Seilichtmeistern 

nlit Marschmusik am Oberbergamt abgeholt und am Stell­

platz von Bergoffizianten mit Bergbarte und Steigerhäck­

chen salutiert worden. Nun wehte sie imnitten des Zuges. 

Die genau festgesetzte Marschordnw1g w urde peinlich ein­

gehalten. Die beiden für das Erbbereiten wichtigen Persön­

lichkeiten, der Markscheider Seipt, der die Orttmgen an den 

Tag gebracht4 m1d die Hauptstunde des Ganges abgesteckt 

hatte, und der Gegenschreiber Flasch, der das Verzeichnis 

der Gewerken führte w1d die verkauften Kuxe ab- und 

zuschrieb, eröffi1eten den Zug. Dabei hielten sie als Keim­

zeiclmung ihrer Funktion Stativ und Grubenrisse in ihrer 

Llilken. Mit fünf Schritt Abstand folgten jeweils die näch­

sten berittenen TeiL1ehmer, zunächst die Hautboisten, dam1 

aber die zwei Seilichtmeister der Zechen, um deretwillen 

die Festlicllkeit veranstaltet wurde. Sie hatten als Vertreter 

der Lehensinhaber und Gewerken dieser Glücksgruben ihre 

Schachtlli.ite mit grünen Lorbeerkränzen geschm[ickt und 

zeigten so in anschaulicher Weise allen TeiLlehmern und 

Zuschauern, daß die gesamten Zerem01lien und Feierlich­

keiten um ihrer Gruben willen durchgeführt würden. Sie 

verschafften sich mit dem Schaugepränge eli1e große Schar 

von Zeugen für eventuelle spätere "Wirrungen", wie dies 

bei Rechtshandlungen vonjeher allgemein üblich war. Ihnen 

folgten die Vertreter des Berg- und Oberbergamtes und der 

Htitte. "Den gantzen Zug aber beschlossen Ihro Gnaden, 
der Herr Berghauptmann von Kirchbach". In gleicher Auf­

machung wie der Markscheider Seipt an der Spitze des 

Zuges "zu Pferde in gutem bergmämlischen Habith" mit 

"Hutl1 und Por d'Epe in Seitengewehr, das Degengehencke 

über das Arsleder geg[irtet", erschienen alle 39 Vertreter 

des Berg- tmd Oberbergamtes in bergmännischer Parade­

tracht. Nur die Ratsmitglieder, die im Wagen nachfuhren, 

trugen "illre ordentlichen (zivilen) Kleider". Auf der Zeche 

Hinunelsfürst hatten sich indessen die Bergleute dieser 

Grube in ihrem Berghabit mit schwarzem Kittel, weißen 

Hosen und grünem Schachthut im Kreise aufgestellt. Als 

Umstand nahmen die Angehörigen der Erbgrube an der 

Haupthandlw1g teil. Ihre Fmlktion bestand nicht in tmmit-



telbarer Mitwirkw1g beim Erbbereiten, sondern in wichti­

ger Zeugenschaft. Im Kreise stellten sich Bergoffizianten 

tmd Ratsherren in der Weise auf, daß die Bergleute den zu 

vermessenden Gang im Rücken hatten und den Stadtvätern 

gegenüberstanden. Bergsänger und Berghautboisten erhöh­

ten die festliche Stimmung durch Gesang und Spiel. D er 

Oberbergamtsverwalter Schierke zeigte in seiner Rede, 

"was vor Nutzen es mit sich führe, wenn bei dem Bergbau 

im gewerkschaftlichen Felde das Untere mit dem Oberen 

in eine übereinstimmende Ord.I1w1g gesetzet werde" . An­

schließend forderte er den amtierenden Freiherger Bürger­

meister Seyfried auf, "das Erbvermessen dieses Orts . . . 
gewölmlicher Masen zu verrichten", und dieser verlangte 

das "Lehn" (den Lehnbrief) der in Frage kommenden 

Zeche. Der Bergmeister überreichte es dem Stadtschreiber 

Hennig, der es vor allen Anwesenden verlas und damit den 

benachbarten oder schnürenden Gewerken eine letzte Ge­

legenheit zum Einspruch bot. Da keinerlei "Protestation" 

vorlag, verbot der Bürgermeister bei einer Strafe von 

"20 Marck löthigen Silbers" , jetzt noch in die Seimur zu 

greifen tmd das Erbvermessen damit zu verhindern. Nun 

schritt er zur Erbvermessung: Er hielt eine grüne "seidene 

mit Ringen nach dem Lachtermaß versehene Schnur" am 

Anhaltepunkte an, dem ehemaligen Fundort, den der 

Markscheider Seipt mit einem Pfahl gekennzeichnet hatte. 

Von hier aus w urden "nach dem Hauptstreichen des Ganges 

in hora 12-21/ 2" nach beiden Seiten der Fundgrube je 

30 Lachter vermessen. Am Ende jeder Fundgrube und an­

schließender Maaße wurde dem Schichtmeister ein Sprung 

rückwärts gestattet, "w1d so viel als er damit ersprungen, 

so viel wurde dem Felde der Zeche zugeleget". An diesen 

Grenzpunkten wurde von den Geschworenen jeweils ein 

Lochstein mit den allgemein üblichen Gemerken Schlacke, 

Ziegelstein und Glas gesetzt. Bisweilen gab man den Berg­

jtmgen, die diese Merkzeichen in Bergtrögen im Zuge mit­

geführt hatten, als Gedächtnishilfen eine Ohrfeige und 

zauste an ihren Haaren. Anschließend wurde in gleicher 

Weise die nächste w1tere und obere Maaß zu je 40 Lachtern 

vermessen w1d verlochsteint. Damit war zwar die eigent­

liche Haupthandlw1g abgeschlossen, der Gesamtablauf des 

Erbbereitens aber bei weitem noch nicht beendet. Nwunehr 

folgten als notwendiges und dazugehöriges Brauchtum und 

als endgültiger Abschluß einer Rechtshandlung die feier­

liche Begleichung der Unkosten auf einem neuen Bergleder, 

dessen Preisgabe an das Bergvolk, der Auswurf von kleinen 

Münzen unter die Umstehenden und die V ermeßmahlzeit 

oder Collation "mit einer wohlbesetzten Tafel in freiem 

Felde bei einem großmütigen und höchst beträchtlichem 

Aufwand . . . mit einem Frühstück von 72 Couverts w1d 

Wein" . In ähnlicher Weise wurden am gleichen Tage die 

Zeche "Gelobt Land" w1d am nächsten w1d drittnächsten 

Tage drei weitere erbwürdige Gruben feierlich und end­

gültig vermessen. 

Diese Schilderung eines Erbbereitens aus dem Jahre 1750, 

das zugleich das letzte im Erzgebirge war, enthält all die 

Elemente eines Rechtsbrauches bergmämlischer Prägw1g, 

Lochstei11 vom Erbbereitwaus de111 Jahre 1679. 

die entweder bereits Bestandteil seit seinem ersten urkwld­

lich bezeugten Auftreten um 1300 waren, erst im Laufe der 

folgenden Jahrhw1derte hinzutraten oder erst während 

dieser Zeit für w1s urkundlich greifbar werden. 

Die Deutung des Namens "Erbbereiten" verlangt bereits 

eine historische Betrachttmg. Die Begriffserklärung als 

"Hauptvermessung", die sich vor allem auf die Spätform 

des Rechtsbrauches im 18. Jahrhw1dert stützt, trifft nicht 

den Kern der Sache. Beide W ortteile, sowohl das Bestim­

mungswort "Erbe" als auch das Grundwort "bereiten", 

werden schon im Freiherger Bergrecht A w1d B und in 

anderen Urkunden des 14. Jahrhw1derts nicht eindeutig 

verwendet, sondern weisen ümerhalb eines weiten Bedeu­

tungsfeldes vielfache Schwankungen auf. Dennoch läßt sich 

erkennen, daß "Erbe" ursprünglich "Grund und Boden, 

Grundeigentum" im Gegensatz zu "fahrender Habe", zum 

Inhalt hat und schon friihzeitig die Bedeuttmg einschließt, 

daß ein solches Gut "nach eines Tode einem andern zufällt5". 

Die Begriffseinengung auf "Bergwerkseigentum" als einem 

unpersönlichen Objekt, das mit besonderen Rechtsqualitä­

ten ausgestattet ist, läßt sich zu Begum des 14. Jahrl1lmderts 

im Freiherger Bergrecht A verfolgen6. Die Zuerkem1lmg 

bestilnmter Sonderrechte an ein als "Erbe" bezeichnetes 

Gruben- oder Stollenfeld sowie die Zuweisung eines ver­

größerten Terrains an eine Zeche oder eines bestimmten 

Gebietes an einen Stollen w1d die Verringerw1g der üblichen 
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Grubenabgaben bis auf den Zelmten wird seit dem 14. Jahr­

hundert nach urkundlichen Zeugnissen als "erbbereiten" 

bezeichnet. Die zahlreichen Zusam.mensetzungen von "reit" 

oder "rait" in Raitmaster für Schichtmeister, Hüttenraiter 

für Rechnw1gsführer auf einer Hütte sowie die oberdeut­

schen Formen raiten = rechnen, Rechmmg legen, abrai­

ten = abreclmen sowie die latinisierte Form baraitare in der 

Tridentiner Bergordnung von 1208, lassen die ursprüng­

liche Bedeutw1g von "reiten" als "berechnen, vermessen, 

ausrüsten" erkennen7• Danach bedeutet "erbbereiten" seit 

seinem frühesten Auftauellen bis ins 18. Jahrhw1dert: ein 

Grubenfeld von bestimmtem Ausmaß in feierlicher Form 

vermessen und begrenzen ( verlochsteinen) und es mit be­

sonderen Rechten ausstatten. Die lateinische Übersetzung 

von bereiten mit circumequitare in der Urkunde über das 

Erbbereiten der Grube Siebenlehn aus dem Jahre 13468 

beruht offensichtlich auf derselben unrichtigen Deutw1g 

des Vorganges nach dem äußeren Erscheinungsbild wie im 

18. Jahrhundert die des Begriffes Hüttenraiter, Hüttenreiter 

als Hüttenbeamter, der zur Ausführung seiner Dienstoblie­

genheiten zu Pferde reitet. Nach durchgeführter erblicher 

Vermessw1g unterscheidet sich eine erbbereitete oder erb­

berittene Zeche wesentlich von einer solchen, die - wie es 

im 17. w1d 18. Jahrhundert hieß -nur mit verlorner Sclmur 

vermessen wurde, das heißt, die sich ein Lehnsträger nur zu 

seiner Orientierw1g durch den Bergmeister oder Mark­

scheider ohne jede "Solennitäten" abziehen und abpfählen 

ließ. 

Knltofeus letztes Werk, eiue utwollendete Plastik , die Bergleute bei111 Firsteubau zeigt. 
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Die V oraussetzw1g für das Erbbereiten war noch im 18. 

Jahrhundert ihre Erbwürdigkeit. Diesen Begriff definiert 

Abraham von Schönberg in seiner Berginformation von 

1693 derart, daß "in einer Zeche Ertz zu Fuße w1d nicht 

nur in der Firste stehet w1d einmal Ausbeute gegeben wor­

den ist9". Eine historische Untersuchung gerade des Be­

griffes der Erbwürdigkeit soll die ursprüngliche Fwlktion 

und den um die Mitte des 14. Jahrhunderts eingetretenen 

entscheidenden Fwlktionswandel des Erbbereitens deutlich 

werden lassen. 

Der junge, hoffimngsvolle Freiherger Silberbergbau geriet 

nach einer ersten Blüte gegen Ende des 13. Jahrhunderts in 

eine stetig sich verschärfende Krise, die um die Mitte des 

14. Jahrhunderts "als Gebrechen und Krankheit tmserer 

Gebirge10" offerlkundig wurde. Nach dem Abbau der obe­

ren Erzlagerstätten traten dem in größere Tiefen vordrin­

genden Bergmann die Grubenwässer hemmend entgegen. 

Diese mit Wasserknechten w1d Wasserhebemaschinell und 

durch oft langwierige Stollenbauten zu gewältigen, er­

forderte hohen Kapitaleinsatz von seiten kapitalkräftiger 

Bergleute und Gewerken. Ilmen mußte vom Regalherren 

ein Anreiz zur Wiederaufnahme wassernötiger Zechen und 

zum Bau kostspieliger Stollenbauten gewährt werden. 

Wenn sich um 1300 Interessenten fanden, die beim Berg­

meister eine solche auflässige Zeche mitsamt einem Stollen 

zur Wasserlösung muteten, "ir silber und ire erbeit" ein­

zusetzen bereit waren, tmd werm der Regalherr seine Ge­

nelunigung dazu erteilte, dann sollten ilmen die Bürger von 

Freiberg, das sind sacllkundige und rechtsverständige Män­

ner, zusammen mit dem landesfürstlichen Bergmeister 

Grube und Stollen "usgeben zu eyme erbell". Das bedeu­

tete, daß sie den mutenden Gewerken ein den Verhältnissen 

entsprechendes Stollenfeld vermaßen und verlochsteinten, 

den StöHnern eine Reihe Sonderrechte, wie das Verleihrecht 

im Stollenbereich, das Stollermeuntel12, den vierten Pfemlig13 

u.a., zuerkannten und das ursprünglich 7 Lehenlange Gruben­

feld (= rw1d 98 m lang) um die beiderseitig davon sich 

anschließenden 7 Nebenlehen auf 21 Lehen(= rund294m 

lang) erweiterten14. Dieses wurde nunmehr bis auf den all­

gemein üblichen Zehnten von allen weiteren Abgaben be­

freit. So bestimmte es das Freiherger Bergrecht A (§ 19 

bis 21), das um 1307 kodifiziert worden war. Der Markgraf 

von Meißen sah sich durch betriebsteclulische Notwendig-

. keiten gezwungen, wichtige, ihm zustehende Rechte, wie 

den Fronteil oder die dritte Scllicht15, aufzugeben oder doch 

vorübergehend, wie beim Verleihrecht im Stollenbereich, 

darauf zu verzichten. 

Das Erbbereiten war um 1300 durch die Krise des Freiherger 

Silberbergbaus ausgelöst worden. Seine Fwlktion bestand 

damals darin, dem Verfall der jungen Montanindustrie zu 

begegnen. Der Begriff der Erbwürdigkeit, der uns im 17. 

und 18. Jahrhundert klar formuliert als "ertragreich, Aus­

beute gebend" entgegentritt und der zu dieser Zeit die 

Bedingung oder Voraussetzung des Erbbereitens bildete, 

hatte um 1300 bei der völlig anderen Lage des Freiherger 

Bergbaus noch keinerlei Daseinsberechtigw1g undkarmaus 

späteren Jahrhunderten keinesfalls in die Frühzeit zurück­

projiziert werden. Interessant ist es nun, an Hand des vor­

liegenden Urkundenmaterials zu verfolgen, wann w1d unter 

welchen Verhältrussen der Begriff "Erbwürdigkeit" in den 

Quellen auftaucht und wie sich auch die Funktion des Erb­

bereitens zwangsläufig wandelt. 

Das Freiherger Bergrecht B, das etwa 50 Jahre später als 

das Bergrecht A, um 1360, kodifiziert wurde16, spiegelt be­

reits einen neuen Zustand des Freiherger Bergbaus wider. 

Eine Reihe von Stollen ist in der Zwischenzeit in wasser­

nötige Zechen vorgetrieben worden, hat diese gelöst oder 

steht kurz vor dem erwarteten Durchschlag. Bei solchen 

Gruben bestand die berechtigte Hoffi1w1g auf baldige Erz­

funde. Neu ist, daß auch sie gleich den noch vorhandenen 

wassernötigen Zechen erblich vermessen werden kom1ten, 

obwohl bei ihnen ganz andere Voraussetzw1gen vorlagen. 

Hier galt es, mit dem Erbbereiten die bergmämlische Hoff­

nung auf Erz zu sichern. Noch w1bestimmt und wlklar 

in den Konturen ist freilich die entsprechende Bestimmung 

im Freiberg er Bergrecht B (§ 4) formuliert : "Brengen 

derme dy lute yren stollen an dy stat und czu den brochen, 

daz sy hoffen, daz sy ercz fynden, und muten an den burgern 

und an dem bergmeister, daz man yn eyn erbe berite czu 

dem stollen", dann sollen nach althergebrachter Rechts­

gepflogenheit die Bürger zu Freiberg mit dem Bergmeister 

das Erbe bereiten. 

Eindeutig und klar dagegen sprechen sich um die Mitte des 

15. Jahrhw1derts17 die Anweisungen über das Erbbereiten, 

über die veränderten Voraussetzw1gen und die neue Fmlk­

tion des Erbbereitens aus. Den Gewerken einer Zeche soll 

ihr Grubenfeld darm "umbe yr gelt" erblich vermessen 

werden, "wenn sy hoffenn czu gote, eß sey erbeswirdig 

wurdenn". Erbwiirdigkeit, inhaltlich noch nicht näher be­

stimmt, wird lller unmißverständlich als Voraussetzung für 

das Erbbereiten bezeichnet, und in der Grenz- und Ertrags­

sicherung liegt seine neue Funktion. Darin hat sich bis zu 

seinem Erlöschen im Jahre 1750 grundsätzlich nichts geän­

dert, wie aus der Schilderung des letzten Erbbereitens zu 

ersehen ist. Eine zusätzliche Fmlktion hat man im 18. Jahr­

hmldert vom Erbbereiten erwartet, der jedoch nicht allzu 

große Bedeutung beizumessen ist. Der anonyme Verfasser 

der "Kurtzen Nachrichten von Erbbereiten, dessen Ur­

sprwlg, Ceremonien und Nutzen . .. " aus dem Jahre 1750 

spricht dem Erbbereiten u. a. eine nach11altige werbende 

Wirkung und volkswirtschaftliche Bedeutung zu. "Zum 

andern bringen dergleichen Vermessungen sowohl unsern 

Mitbürgern als auch Ausländern einen der Wahrheit ge­

mäßen Begriff von unsern Bergwercken bey. Auswärtige 

bekommen Lust, selbst Antheile auf lllesigen W ercken zu 

nehmen, und indem sie illre Zubußen WlS zuwenden, ver­

mehren sie die Einkünfte des Landes." 

Von der Fmlktion des Erbbereitem hängen auch die persön­

liche Einstellung des Lehnsträgers einer Grube und seiner 

Mitgewerken und das tatsächliche V orkonnnen dieses 

Rechtsbrauches während seiner 450jährigen Lebensdauer 

ab. Bis zum Jahre 1531 freilich besitzen wir nur vereinzelte 
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urhmdliche Hinweise. Erst seit dem erwähnten Jahre liegt 

im Erbbereitungsbuch des Freiberg er Rates und in älmlichen 

Aufzeichmmgen des Freiherger Berg- und Oberbergam.tes 

ein vollständiges und aufsdliußreiches Verzeichnis aller von 

1531 bis 1750 im Freiherger Revier erblich vermessenen 

Zechen vor. Wir erkennen daraus, daß das 16. Jahrhw1dert 

mit 290 erbberittenen Gruben den Höhepunkt dieses Rechts­

brauches bedeutet, daß die Gewerken in dieser, in mehrfacher 

Beziehw1g fruchtbaren zweiten Blütezeit erzgebirgischen 

und auch Freiherger Silberbergbaus im Erbbereiten und 

in den zugehörigen "Ceremonien" eine wesentliche Stütze 

ihrer Bergbauunternehmw1g sahen und es zur Sicherung 

ihrer Grubengrenzen undihrer Erzfunde bejahten und beim 

Bergmeister in jedem Falle, wo die Voraussetzungen erfüllt 

waren, beantragten. Diese Verhältnisse änderten sich im_ 

17. w1d 18. Jahrlllmdert wesentlich. Während in der Zeit 

von 1600 bis 1699 nur noch 75 Gruben erblich vermessen 

wurden, fällt diese Zalli im 18. Jahrhundert auf 10. Der 

Grw1d dafür lag nicht nur im Rückgang des erzgebirgischen 

Bergbaus, sondern vielmehr in der immer mehr in Erschei­

nung tretenden ablehnenden Halttmg der Gewerken. Die 

Unkosten, die mit dem Erbbereiten verbunden waren, be­

standen um 1300 lediglich in einem Eimer Wein für die 

Ratsherren, der nach geltender Sitte als Absclliuß einer voll­

endeten Rechtshandlung getrunken wurde18. Bereits um 

1350 wurde die Gebühr jedoch mit 3 Mark Silber oder 

12 Schilling19 und später- 1549 zum ersten Male bezeugt20 

- mit 21 alten Schock für eine Fundgrube tmd 14 alten 

Schock für eine Maaße bereclmet. Hinzu traten im 17. und 

18. Jahrhundert weitere Ausgaben für Lochsteine, für 

markscheiderische Vorbereitungsarbeiten w1d für die immer 

prunkvoller ausgestattete Vermeßmahlzeit, die die Gesamt-

Ausbeutemiinze der Grube Hilllmelsfiirst, heute Erbisdcnf bei Freibe1g. 
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kosten für eine erbbereitete Zeche z. B. auf den Hospital­

feldern im Jahre 1708 auf insgesamt 338 fl 17 gr. 7 Pf . 

erhöhten21• Demgegeniiber stand der Nutzen, den das Erb­

bereiten für den Grubenbesitzer und seine Gewerken hatte, 

häufig in keinem rechten Verhältnis. Kostenaufwand und 

innere Notwendigkeit entsprachen einander im 17. und 

18. Jahrhundert nicht mehr. So erhoben im Jahre 1711 die 

Gewerken der Freiherger Kuhschacht-Fundgrube beim 

Kurfürsten gegen das ilmen vorgeschriebene Erbbereiten 

Einspruch und begründeten il1ren Einwand u. a. damit, "daß 

sie ja mit ihren Nachbarn keinerlei Grenzstreitigkeiten" 

hätten22 . Damit wurde im 18. Jahrhundert dem Freiherger 

Rechtsbrauch mehr und mehr die tragende Grw1dlage ent­

zogen. Selbst die Bestimmung Abraham von Schönbergs 

aus dem Jahre 169323 , daß bei nachgewiesener Erbwürdig­

keit "die Gewercken bey Straaf des Ausmessens" verpflich­

tet sind, "ihr Feld durch ordentlich V ermessen zu sich zu 

nehmen w1d erbbereiten zu lassen", konnte das Erlöschen 

des alten Freiberger Rechtsbrauchs im Jahre 1750 nicht ver­

hindem. 

Eine weitere Frage nach Leben und Wandel eines Rechts­

brauches ergibt sich, we1m zur historischen die geogra­

phische Sicht tritt. 

Das Erbbereiten in Freiberg war durch die dortige Bergbau­

krise am Ende des 13. Jahrhunderts verursacht, durch einen 

Wandel der wirtschaftlichen Faktoren in seiner Fwlktion 

verändert und durch typische Freiherger gesellschaftliche 

Verhältnisse in seiner Form bestinmlt worden. Diese drei 

Kräfte sind jeweils zu untersuchen, wenn man Varianten 

oder gar wesentliche Unterschiede des gleichen Rechts­

brauches bei seinem Auftreten außerhalb des Freiherger Be­

reiches erklären will. 

Die Riickseite der Miinz e; sie z eigt die an1 12. März 1573 und mn 

8. ]1111i 1750 erbberittene Grube Himmelsfürst. 



Verlochsteiuw i111 Jahre 1791 i111 

Freiherger Rwier; Aquarell i111 

Bergbaui/IIISe/1111 Freiberg. 

Die charakteristische historische Situation, die für das Erb­

bereiten in Freiberg von entscheidender Bedeutw1g war, 

bestand darin, daß der Markgraf von Meißen die wichtige 

Rechtshandlung des erblichen V ermessens einer wassernöti­

gen Lmd später nach dem Fwlktionswandel einer Ausbeute 

schüttenden Zeche nicht seinem Bergmeister, sandem von 

Anfang an dem Rate der Stadt Freiberg übertragen hatte. 

Während die erste Vermessung eines Fw1dgrubenfeldes von 

sieben Lehn und der sieben Nebenleim auf jeder Seite der 

Fw1dgrube dem markgräflichen Bergmeister oblag, be­

diente sich der Markgraf bei dem um vieles wichtigeren 

Rechtsakte des Erbbereitens des einfluß- und kenntnisrei­

chen Freiherger Patriziats. Mit dessen Hilfe glaubte er wohl, 

mögliche Schwierigkeiten von seiten des Meißner Bischofs 

und des Chemnitzer Benediktinerklosters leichter als mit 

seinem eigenen Bergmeister überwinden zu köw1en. "Ist 

abir, das myn herre syne gnade darczu timt und heystz 

usgeben czu eyme erbe, so lyt is denne an den burgern czu 

Friberg, wo das lyt ynme lande, by Kempnicz, by Millen 

ader wo is lyt, dy sullen von Friberg doczu riten mit deme 

bergmeister" 24.Durch derartige ehrende und auszeichnende 

Pflichten wurde Freiberg zum Vorort des gesamten erz­

gebirgischen Bergbaus w1d erlangte eine zentrale Stellung 

in Fragen des Bergbaus, die keine andere Stadt im mark-

gräflichen und späteren kursächsischen Territorium zu er­

reichen vermochte. Den Ratsherren der obererzgebirgischen 

Bergstädte wurden auch dann nicht die gleichen Fmlktionen 

beim Erbbereiten übertragen, als durch die Errichtw1g eines 

neuen Bergreviers im Jahre 1466 und durch die Ernennm1g 

Hans Kluges zum Bergmeister der Einfluß Freibergs hin­

sichtlich des Erbbereitens auf das Freiherger Revier be­

schräilkt worden war. Lediglich von Zwickau ist uns aus 

dem Jahre 1479 bezeugt25 , daß der dortige Rat der Stadt 

eine Sehneeberger Zeche bei eintretender Erbwürdigkeit 

erblich vermessen sollte. Sonst führte im allgemeinen der 

Bergmeister des jeweiligen obererzgebirgischen Bergamtes 

zusammenmit seinem Markscheider und seinen Geschwore­

nen das erbliche Vermessen einer erbwürdigen Grube durch. 

Nicht mehr als ausführendes Organ, sondern lediglich "der 

alten üblichen Observanz (Gewohnheit) nach" oder "um 
der Ehre willen" wurden einige Mitglieder des städtischen 

Rates der obererzgebirgischen Bergstädte im 18. JalrrhLm­

dert zur Teibahme am Erbbereiten eingeladen26 . 

Die strenge Unterscheidw1g von "maßwi.irdigen" w1d "erb­
würdigen" Zechen, die im Freiherger Bergrecht A und B 

bestand und sich bis ins 18. Jal1rhundert auswirkte, ftel im 

oberen Erzgebirge mit den neuerlassenen Bergordi1w1gcn 

des 16. Jalrrhunderts weg. Damit erklärt sich z. B. auch, daß 
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außerhalb Freibergs der feierliche Eid auf den Rundbaum,. 
der das Eigentumsrecht des Fundgrübners bezeugte, beim 
Erbbereiten gefordert wurde, während er nach dem_ Frei­
berger Bergrecht vom_ Fundgrübner bereits bei der ersten 
Vermessung eines Fw1dgrubenfeldes geleistet werden mußte. 

Insgesam_t ist durch die Konzentrierung jeder Art von 

Grubenvermessw1g in der Hand des Bergmeisters das 

äußere Bild eines Erbbereitens in den obererzgebirgischen 

Bergämtern Sclmeeberg, Annaberg und Marienberg viel 

bescheidener als im Freiherger Revier, dem Kerngebiet 

dieses Rechtsbrauches. 

Diese kurzen Ausführw1gen über das Erbbereiten außerhalb 

Freibergs zeigen: ein bergmännischer Rechts brauch, der auf 

Grund bestimmter historischer und wirtschaftlicher Voraus­

setzungen in einem Gebiet entstanden ist und sich hier bei 

veränderten Verhältnissen dementsprechend gewandelt 

und entwickelt hat, kann nicht ohne weiteres auch bei 

Namensgleichheit in einer anderen Landschaft als völlig 

gleich in Form und Inhalt angenommen werden. Er paßt 

sich vielmehr der neuen Situation an. Und diese müssen 

wir zu erkennen trachten, wollen wir auftretende Abwand­

lungen eines Brauches verstehen und erklären. 

Wie ordnet sich mm in der Sicht des Volkskundlers das 

Erb bereiten, um dessen Kern sich zahlreiche brauchtümliche 

Handlungen ranken, dem allgemeinen Brauchtum ein? 

Liegt eine bloße Übernahme vorhandener Gepflogenheiten 

vor oder handelt es sich dabei um eine bergmännische 

Neuschöpfung? 

Bereits die Kemhandlw1g des Erbbereitens, das feierliche 
V ermessen des Grubenfeldes und das Setzen von Loch­
steinen, ist keine typisch bergmännische Neuschöphmg, 
sondern entspricht den auch sonst allgemein üblichen Land­
vermessungen und Begrenzungen. Die bewirkenden Ur­

sachen und die Voraussetzungen für das Erb bereiten in 

seiner ursprünglichen Gestalt vor dem Funktionswandel 

gehören jedoch einzig und allein dem bergmännischen 

Bereich an und verleihen der mit "Erbbereiten" bezeich­

neten Feldvermessung einen ausgesprochen bergmän­

nischen Charakter. Vom bäuerlichen w·eistum tmterschei­

det sich der bergmännische Rechtsbrauch insofern, als er 

nicht, wie dieses, allmählich aus einem Gewohnheitsrecht 

erwuchs, sondern - tmd das ist das Neue an ihm -

durch plötzlich auftretende betriebstechnische N otwen­

digkeiten hervorgebracht wurde. 

Ähnlich verhält es sich auch mit den bergmännischen Ge­

wohnheiten und Feierlichkeiten (m.ontanorum consuetu­

dinibus et sollem_pnitatibus), die bereits 1346 bei dem Erb­

bereiten in Siebenlehn als notwendiges Zubehör urkundlich 

bezeugt sind, ohne daß sie freilich in dieser Urkunde bereits 

11ach ihrem Inhalt näher bestimmt wären27 • Wir kennen sie im 

einzelnen erst seit dem 16. Jahrhtmdert und der Folgezeit, 

nachdem die Quellen reichlicher Hießen und die Aufzeich­

nungen zw1ächst noch spärlich, im 17. und 18. Jahrhundert 

jedoch ausführlich und anschaulich von ilmen berichten. 

Wir beschränken uns dabei auf den Sprung des Schicht­

meisters, auf den Geldauswurf und die Preisgabe des Berg-

Gmbengebäude "Hiunnelsfiirst.", heute Erbisd01j bei Freibe1g. 
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Gmbengebäurle "Beschert-Gliick", Branrl Erbisrlorf bei Freiberg; rlie Zeche IVurrle am 18. 1. 1593 erbberitten. 

leders. Der Schichtmeister, der als Vertreter des Lehns­

trägers und als Geschäftsführer der Grube am Erbbereiten 

beteiligt war, durfte durch einen Sprw1g rückwärts am 

Ende einer Fundgrube und einer jedenMaaß kleine Unregel­

mäßigkeiten beim Vermessen ausgleichen, die sich durch 

Geländeunebenheiten zwangsläufig ergaben. Solche volks­

tümlichen Maßbestimmungen finden sich im bergmän­

nischen Bereich wiederholt. In Zeiring (Steiermark) standen 

dem Marktrichter als Bergrichter nach der Bergordnung 

von 1339 (Art. 28) auch außerhalb des Marktgerichts­

bezirkes in einem Gebiet auf Hammerwurfsweite bestinm1te 

Rechte zu, wenn dort neue Funde gemacht w1d neue Hütten 

errichtet wurden28 . Der Markscheider Christian Salomon 

Zeidler aus Joha1mgeorgenstadt im Erzgebirge erinnerte 

sich noch im Jahre 1714 an eine sonst vergessene Über­

lieferung, nach der die Länge und Breite eines Fundgruben­

feldes fri.iher durch den Wurf m it der Keilhaue berechnet 

worden seien29. Bestimmte Kraftleistungen, zu denen beim 

Schichtmeistersprung rückwärts noch eine gewisse Ge­

schicklichkeit hinzukommt, sind in diesen Fällen die Vor­

aussetzung einer solchen volksti.imlichen Maßbestimmung. 

Zahlreiche Parallelen dazu im außerbergmännischen Be­

reich, wie der Wurf mit dem PB.ugeisen, einem Ei oder 

einer Sichel w1d ähnlichen Arbeitsgeräten zur Bestinmllmg 

der Hi.ihnerfreiheit, des Fischfang- oder Mi.illienrechts, 

lassen erke1men30, daß die volkstünliichen Maßbestimmwl­

gen zwar nicht auf den bergmännischen Bereich beschränkt 

sind, hier auch nicht ihren Ursprung haben, aber in der 

Sonderform als "Scluchtmeistersprw1g rückwärts" bei einer 

bergmämuschen feierlichen Feldvermessung eine aus­

gesprochen bergmämusche Tönung verlangten. 

Darüber hinaus zeigen der Erbbereitungsauswurf und die 

Preisgabe des Bergleders, daß derartige Brauchhandlungen 

im bergmännischen Bereich dem gleichen Wandeltmter­

liegen wie äluliiche Bräuche etwa im bäuerlichen Leben: 

der ursprüngliche Sinn geht den Brauchträgern verloren, 

und der Brauch selbst lebt als reine Volksbelustigw1g noch 

eine Zeitlang weiter. Beim Erbbereiten war mit dem Er­

löschen der KernhandlLmg auch das Schicksal des zugehö­

rigen Brauchtums entsclueden. Der Auswurf von kleinen 

Geldmünzen beim Erbbereiten unter das Bergvolk und 

die Preisgabe des Bergleders, auf dem der Schichtmeister 

der Gli.ickszeche die Vermeßgebühr kniend aufzällite, sind 

uns zum erstenmal im 17. Jaluhw1dert im ErbbereitLmgs­

buch der Stadt Freiberg bezeugt. In Gegenwart des Kur­

fi.irsten Jolmm Georg III. wurde am 23. September 1686 die 

obere zweite w1d dritte Maaß auf der "Gnade Gottes" 

erblich vermessen. Dabei hatte "der Schichtmeister auch 
etwas von einzelnen Geldern" Wlter die anwesenden Berg­

leute geworfen. Das neue Bergleder, auf dem "der Lehen­

träger das gehörige V enneßgeld, an 23 tllir. 8 gr. ausge­

zalliet", ist "ezlichen von denen anwesenden Bergleuten 
zu theil worden31". Wie bei Kaiserkrönungen, Hochzeiten 

w1d Kindtaufen schuf man sichnutdem Geldauswurf eine 
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Reihe von Zeugen, deren nu n nicht genug haben konnte, 

wie ein Verteidiger dieses Brauchtums noch im 18. Jahr­

hundert nachdrücklich versicherte32. Indem man das Berg­

leder preisgab, das mit der vom. Glück gesegneten Zeche 

im engen Zusammenhang stand, wiederholte man, was bei 

Kaiserkrönungen und feierlichen flirstlichen Belehnungen 

allgemein üblich war tmd bis zu den Römern zurückverfolgt 

werden kann: Gegenstände, die mit dem besonderen Er­

eignis zusammenhingen, Pferde, Reste von Mahlzeiten, 

kostbare Geräte und Falmen w urden dem. Volke von jeher 

preisgegeben. Und dieses kämpfte darum, um wenigstens 

mit einem Stück des gliickverheißenden Gegenstandes am 

Glücke selbst teilzuhaben. Gleicher Sinn liegt auch dem 

Preisgeben des Bergleders zugrunde. Die anschaulichen 

Berichte und poetischen Darstellungen dieses Kampfes ums 

Bergleder, die wir aus dem 18. Jahrhundert besitzen, lassen 

jedoch erkennen, daß dieser Kampf für Teih1ehmer tmd 

Zuschauer zu einer bloßen Volksbelustigung geworden ist. 

Sie schildern mit kindlicher Freude, wie " die Bergleute sich 
darum (um das Leder) balgen, zerren, stoßen, daß sie wohl 

dreifach übereinander liegen, worüber das Leder bisweilen 

zerrissen oder verschnitten wird33" . W em1 auch der ur­

sprüngliche Sinn dieses RartEens den Beteiligten nicht m ehr 

bewußt war, so genügte doch die Freude am Erproben der 

Kräfte w1d die allgemeine frohe Feststimmung, um die Preis­

gabe des Bergleders als notwendige Brauchhandlung des Erb­

bereitens bis zu seinemErlöschen im Jahre 1750 beizubehalten. 

Rückschauend erkennen wir: Das Erbbereiten als berg­

männischer Rechtsbrauch ist zwar keine bergmännische 

Neuschöpfung, hat aber trotz der zahlreichen Parallelen 

hinsichtlich der begleitenden Brauchhandlungen in nicht­

bergmämlischen Lebensbezirken infolge seines Ursprungs, 

seiner Trägerschaft und seines Geltungsbereiches eine typisch 
bergmännische Tönung erhalten. 
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